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NEUES AUS DER GESETZGE-
BUNG 

Ab 1. Juli 2026: Neue Zölle auf 
Pakete mit geringem Wert 
Verordnung (EU) 2026/382 des 
Rates vom 11. Februar 2026,  
ABl. L vom 18. Februar 2026 

Der Europäische Rat hat am 11. 
Februar 2026 mit der oben ge-
nannten Verordnung beschlossen, 
ab dem 1. Juli 2026 befristet bis 
zum 1. Juli 2028 einen Zollsatz 
von 3 Euro pro Ware in einer Sen-
dung, deren Sachwert insgesamt 
150 Euro nicht übersteigt, zu er-
heben. Derzeit sind Pakete im 
Wert von weniger als 150 Euro, 
die aus einem Drittland direkt an 
einen Verbraucher in der EU ver-
sandt werden, im Gegensatz zur 
Einfuhrumsatzsteuer (fällt bereits 
seit 2021 an) noch zollfrei.  

Die Änderung bedeutet, dass 
diese Bestellungen zum Beispiel 
aus China, den USA oder Groß-
britannien unter 150 Euro künftig 
teurer werden, da die 3 Euro Zoll 
jeweils zusätzlich pro Ware anfal-
len. Enthält eine Sendung meh-
rere Waren, wird die Gebühr 
mehrfach fällig. Beispiel: Besteht 
ein Paket aus zwei Waren, wer-
den sechs Euro erhoben. Sind je-
doch zwei gleiche Waren in der 
Lieferung enthalten, bleibt es bei 3 
Euro. 

 

 

NEUES VOM EUGH UND EUG 

Der Gerichtshof der Europäischen 
Union besteht aus zwei Gerichten, 
nämlich dem Gerichtshof (EuGH) 
und dem Gericht (EuG) als erster 
Instanz.  

Seit 1. Oktober 2024 ist das EuG 
in Vorabentscheidungsersuchen 
unter anderem hinsichtlich der 
Mehrwertsteuer und des Zolls und 
der Verbrauchsteuern zuständig 
(vgl. Art. 50b der Satzung des 
EuGH). Deshalb werden zukünftig 
vermehrt Urteile mit dem Akten-
zeichen des EuG (T) veröffentlicht 
werden. Das nachfolgende Urteil 
des EuG ist eine der ersten be-
deutenden Entscheidungen des 
Gerichts zu einer umsatzsteuerli-
chen Frage mit möglicherweise 
weitreichenden Konsequenzen. 
Es ging insbesondere darum, 
wann der Vorsteuerabzug ausge-
übt werden kann, wenn der Um-
satz und der Zugang der Rech-
nung nicht im gleichen 
Besteuerungszeitraum erfolgt 
sind.  

Zeitpunkt der Ausübung des 
Vorsteuerabzugs  
EuG, Urteil vom 11. Februar 2026 
– Rs. T-689/24 

Sachverhalt 

Im Streitfall beantragte die polni-
sche Gesellschaft bei ihrer Steu-
erbehörde die Auskunft, dass sie 
einen Vorsteuerabzug aus dem 
Einkauf von Strom und Gas auch 
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dann geltend machen dürfe, wenn 
ihr die Einkaufsrechnungen erst 
im Monat nach dem Einkauf zuge-
hen, aber vor Abgabe der jeweili-
gen Steuererklärung. Dies lehnte 
die polnische Steuerbehörde im 
November 2019 ab. Ein Jahr spä-
ter lehnte das polnische Verwal-
tungsgericht die Klage der polni-
schen Gesellschaft ab und 
verwies auf Art. 86 Abs. 10b Nr. 1 
des polnischen Mehrwertsteuer-
gesetzes, der bestimmt, dass das 
Recht auf Vorsteuerabzug frühes-
tens ab dem Erhalt der Rechnung 
ausgeübt werden kann. Erst das 
oberste polnische Verwaltungsge-
richt hatte ein Einsehen mit dem 
Begehren der polnischen Gesell-
schaft und führte aus, dass der 
Vorsteuerabzug für einen be-
stimmten Zeitraum möglich sein 
müsse, wenn das Recht auf Vor-
steuerabzug in diesem Zeitraum 
entstanden sei und der Steuer-
pflichtige außerdem bis zum Zeit-
punkt der Ausübung dieses 
Rechts (in der vom Steuerpflichti-
gen eingereichten Steuererklä-
rung für diesen Steuerzeitraum) 
bereits in Besitz der Rechnung 
sei. Diese Auffassung führte zur 
Vorlage an den EuGH, der das Er-
suchen an das EuG weitergab. 
Das EuG ist in seiner Entschei-
dung der Argumentation des pol-
nischen Obersten Verwaltungsge-
richts gefolgt.  

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Das EuG hebt zunächst hervor, 
dass das Unionsrecht den Vor-
steuerabzug als elementaren Be-
standteil des Mehrwertsteuersys-
tems konzipiert. Nach Art. 167 
und 168 MwStSystRL entstehe 
das Abzugsrecht grundsätzlich in 
dem Zeitpunkt, in dem die steuer-
pflichtige Leistung bewirkt werde. 
Die unionsrechtliche Systematik 
ziele darauf ab, die steuerliche 
Belastung des Unternehmers voll-
ständig zu neutralisieren und da-
mit Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden. Eine Beschränkung 

dieses Abzugsrechts bedürfe da-
her besonderer Rechtfertigung.  

Das Recht auf Vorsteuerabzug 
unterliege den in der MwStSystRL 
vorgesehenen materiellen und for-
mellen Anforderungen und Vo-
raussetzungen. Bei den materiel-
len Voraussetzungen des Rechts 
auf Vorsteuerabzug handele es 
sich um diejenigen, die die eigent-
liche Grundlage und den Umfang 
dieses Rechts regeln. So müsse 
nach Art. 168 Buchst. a MwSt- 
SystRL der Steuerpflichtige zum 
Zeitpunkt der Vornahme des Er-
werbs von Gegenständen, für die 
er einen Vorsteuerabzug geltend 
machen will, in seiner Eigenschaft 
als Steuerpflichtiger gehandelt ha-
ben. Zudem müssten diese Ge-
genstände vom Steuerpflichtigen 
auf einer nachfolgenden Umsatz-
stufe für Zwecke seiner besteuer-
ten Umsätze verwendet werden 
und auf einer vorausgehenden 
Umsatzstufe von einem anderen 
Steuerpflichtigen geliefert worden 
sein.  

Die formellen Voraussetzungen 
des Rechts auf Vorsteuerabzug 
würden die Modalitäten und die 
Kontrolle seiner Ausübung sowie 
das ordnungsgemäße Funktionie-
ren des Mehrwertsteuersystems, 
wie etwa die Verpflichtungen zu 
Aufzeichnungen, Rechnungsstel-
lung und Steuererklärung regeln. 
Insbesondere ergebe sich aus Art. 
178 Buchst. a MwStSystRL, dass 
das Recht auf Vorsteuerabzug nur 
ausgeübt werden kann, wenn der 
Steuerpflichtige eine gemäß der 
MwStSystRL ausgestellte Rech-
nung besitze.  

Diese Unterscheidung zwischen 
materiellen und formellen Voraus-
setzungen für das Recht auf Vor-
steuerabzug sei wichtig, da es 
nach ständiger Rechtsprechung 
die Grundprinzipien der Neutralität 
der Mehrwertsteuer und der Ver-
hältnismäßigkeit erfordern wür-
den, dass der Vorsteuerabzug ge-
währt werde, wenn die materiellen 
Voraussetzungen erfüllt seien, 

selbst wenn der Steuerpflichtige 
bestimmten formellen Vorausset-
zungen nicht genügt habe.  

Das Recht auf Vorsteuerabzug 
entstehe daher unabhängig vom 
Besitz einer Rechnung, der nur 
eine formelle Voraussetzung für 
seine Ausübung darstelle. Die 
Ausübung des Rechts sei indes 
nach Art. 178 MwStSystRL grund-
sätzlich erst möglich, sobald der 
Steuerpflichtige im Besitz einer 
Rechnung sei (EuGH-Urteil vom 
21. März 2018, Volkswagen, 
C‑533/16, Rn. 43). 

Gemäß der in der Rechtssache 
des Ausgangsverfahrens fragli-
chen nationalen Regelung ent-
stehe das Recht auf Vorsteuerab-
zug allerdings frühestens bei der 
Abrechnung für den Zeitraum, in 
dem der Steuerpflichtige die ent-
sprechende Rechnung erhalten 
habe. Erfolge der Erhalt der Rech-
nung im Steuerzeitraum, der auf 
den Steuerzeitraum folgt, in dem 
der steuerpflichtige Umsatz statt-
gefunden habe, entstehe nach der 
fraglichen Regelung das Recht 
auf Vorsteuerabzug somit erst im 
späteren Steuerzeitraum.  

Wie auch das vorlegende Gericht 
feststellte, sehe die Regelung so-
mit eine zusätzliche Vorausset-
zung für die Entstehung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug vor, 
nämlich den Besitz einer Rech-
nung oder eines Zolldokuments 
zum Zeitpunkt der Abrechnung für 
den Steuerzeitraum, für den das 
Recht ausgeübt werden soll, 
selbst wenn zu diesem Zeitpunkt 
die materiellen Voraussetzungen, 
einschließlich der Bewirkung des 
steuerpflichtigen Umsatzes, erfüllt 
seien. 

Entgegen der Ansicht der polni-
schen Regierung könne aus dem 
Urteil vom 29. April 2004, Terra 
Baubedarf-Handel (C‑152/02), 
nicht der gegenteilige Schluss ge-
zogen werden. Die Tatsache, 
dass der Gerichtshof in den Rn. 
34 und 38 dieses Urteils 
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festgestellt habe, dass das Recht 
auf Vorsteuerabzug grundsätzlich 
für den Zeitraum auszuüben ist, in 
dem dieses Recht entstanden sei 
und der Steuerpflichtige im Besitz 
einer Rechnung oder eines gleich-
wertigen Dokuments war, erkläre 
sich dadurch, dass die Klägerin 
des Ausgangsrechtsstreits in der 
Rechtssache, in der jenes Urteil 
ergangen sei, zum Zeitpunkt der 
Ausübung ihres Rechts auf Vor-
steuerabzug keine Rechnung und 
kein solches Dokument besessen 
habe (EuGH-Urteil vom 15. Sep-
tember 2016, Senatex, C‑518/14, 
Rn. 39). 

Im Gegensatz zur Klägerin in der 
Rechtssache Terra Baubedarf-
Handel (C‑152/02 vom 29. April 
2004) sei die betreffende Steuer-
pflichtige ebenso wie die Klägerin 
in der Rechtssache Senatex 
(C‑518/14 vom 15. September 
2016) zum Zeitpunkt der Aus-
übung ihres Rechts auf Vorsteuer-
abzug im Besitz der Rechnungen 
gewesen. 

Zudem ziele die in Rn. 35 des Ur-
teils vom 29. April 2004, Terra 
Baubedarf-Handel (C‑152/02), er-
wähnte sofortige Wirkung des Ab-
zugs insbesondere darauf ab, die 
Neutralität des gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystems zu ge-
währleisten und zu verhindern, 
dass den Steuerpflichtigen 
dadurch ein finanzielles Risiko 
entsteht, dass sie ganz oder teil-
weise mit dieser Steuer belastet 
werden. Aus diesem Grund 
müsse gemäß Art. 179 MwSt- 
SystRL der Zeitraum, in dem der 
erworbene Gegenstand oder die 
erbrachte Dienstleistung mit der 
Mehrwertsteuer belastet wurde 
und somit das Recht auf Vorsteu-
erabzug entstanden sei, mit dem 
Zeitraum übereinstimmen, für den 
das Abzugsrecht ausgeübt werde. 

Könne demnach ein Steuerpflichti-
ger die Vorsteuer, die er auf Um-
sätze entrichtet habe, die er in 
dem Zeitraum bewirkt habe, in 
dem das Recht auf 

Vorsteuerabzug entstanden ist, 
nicht abziehen, obwohl die ent-
sprechenden Rechnungen zum 
Zeitpunkt der Abgabe der Mehr-
wertsteuererklärung für diesen 
Zeitraum vorlägen, träge er vo-
rübergehend die Last der Mehr-
wertsteuer und sei damit unter 
Verletzung der Grundsätze der 
Neutralität der Mehrwertsteuer 
und der Verhältnismäßigkeit sowie 
des sofortigen Vorsteuerabzugs 
nicht vollständig von der Mehr-
wertsteuerlast befreit.  

Bitte beachten Sie: 

Erstaunlich ist zunächst, dass der 
Generalanwalt beim EuG in die-
sem wichtigen Verfahren zwar an-
gehört worden ist, aber auf eine 
Stellungnahme verzichtet hat. Ge-
rade weil dieses Verfahren zu den 
ersten maßgebenden Vorabent-
scheidungsersuchen zur Mehr-
wertsteuer beim EuG gehört, wäre 
es im Sinne der Kontinuität wün-
schenswert gewesen, wenn sich 
der Generalanwalt zu der Streitsa-
che eingehend geäußert hätte.  

Man kennt die Problematik aus 
der Praxis, dass Rechnungen für 
Umsätze aus dem Dezember häu-
fig mit einem Datum kurz vor dem 
Jahreswechsel geschrieben wer-
den und sich dann (auch in Be-
triebsprüfungen) die Frage stellt, 
wann die Rechnung beim Leis-
tungsempfänger tatsächlich einge-
gangen ist. Das Thema stellt sich 
mitunter auch unterjährig, wenn 
Rechnungen für einen Umsatz 
nach Ablauf des betreffenden Mo-
nats eingehen und der Vorsteuer-
abzug dann erst für den Monat 
des Rechnungseingangs geltend 
gemacht werden kann. Hier schie-
nen die deutsche Rechtsprechung 
und die hierzu ergangenen Ver-
waltungsanweisungen bisher ein-
deutig zu sein.   

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Satz 2 UStG setzt die Ausübung 

des Vorsteuerabzugs unter ande-
rem voraus, dass der Unterneh-
mer eine nach den §§ 14, 14a 
UStG ausgestellte Rechnung be-
sitzt. Daraus wurde bislang so-
wohl von der Rechtsprechung 
(vgl. BFH-Urteil vom 1. Juli 2004, 
V R 33/01) als auch von der Ver-
waltung (vgl. Abschn. 15.2 Abs. 2 
Satz 5 UStAE) unter Bezugnahme 
auf das EuGH-Urteil vom 29. April 
2004 (C-152/02) gefolgert, dass 
der Vorsteuerabzug aus einer 
Rechnung erst in dem Voranmel-
dungszeitraum geltend gemacht 
werden kann, in dem auch die 
ordnungsgemäße Rechnung vor-
liegt.   

Dem EuGH-Urteil (C-152/02) war 
ein Vorabentscheidungsersuchen 
des BFH vorausgegangen, in dem 
dieser den EuGH gefragt hatte, ob 
der Steuerpflichtige das Recht auf 
Vorsteuerabzug nur mit Wirkung 
für das Kalenderjahr ausüben 
könne, in dem er die Rechnung 
besitze oder ob die Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug stets 
für das Kalenderjahr (auch rück-
wirkend) gelte, in dem das Recht 
auf Vorsteuerabzug entstehe. In 
dem damals zugrundeliegenden 
Sachverhalt ging es also darum, 
ob eine im Januar 2000 eingegan-
gene Rechnung für eine im Jahr 
1999 bezogene Leistung noch 
zum Vorsteuerabzug führen 
könne. Die Antwort des EuGH auf 
die Vorlage des BFH war eindeu-
tig. Die maßgebenden Vorschrif-
ten seien dahin auszulegen, dass 
das Vorsteuerabzugsrecht für den 
Erklärungszeitraum auszuüben 
sei, in dem die beiden nach dieser 
Bestimmung erforderlichen Vo-
raussetzungen erfüllt seien, dass 
die Lieferung der Gegenstände 
oder die Dienstleistung bewirkt 
worden sei und dass der Steuer-
pflichtige die Rechnung besitze.  

In dem Streitfall Terra Baubedarf 
(C-152/02) verfügte der Unterneh-
mer bei der Entscheidung des 
EuGH im Jahre 2004 über eine 
Rechnung aus dem Januar 2000 
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für einen Umsatz im Jahr 1999, 
für das er auch den Vorsteuerab-
zug beanspruchte.  

Dies hat das EuG im vorliegenden 
Urteil nicht erkannt und ist unzu-
treffend davon ausgegangen, 
dass beim EuGH-Fall keine Rech-
nung vorgelegen habe. Es ging 
dem BFH demgegenüber bereits 
in seinem Vorabentscheidungser-
suchen bei Terra-Baubedarf um 
die Möglichkeit der Rückwirkung 
einer Rechnung auf den Umsatz-
zeitpunkt.  

Ungeachtet dessen hat das EuG 
die Vorgaben des EuGH im Er-
gebnis wohl auch nur etwas relati-
viert und gemeint, ein Vorsteuer-
abzug müsse auch dann noch 
möglich sein, wenn der Umsatz im 
vorangegangenen Voranmel-
dungszeitraum lag und die Rech-
nung bis zur Abgabe der Voran-
meldung noch eingeht. Ist der 
Umsatz zum Beispiel im Februar 
2026 erfolgt und geht die Rech-
nung am 8. März 2026 ein, kann 
der Vorsteuerabzug dann auch 
noch mit der Voranmeldung für 
Februar 2026 geltend gemacht 
werden.  

Es bleibt abzuwarten, ob, wann 
und vor allem wie die Finanzver-
waltung auf das EuG-Urteil rea-
gieren wird. Es wäre zu begrüßen, 
wenn die Verwaltung den Unter-
nehmen das beschriebene Recht 
auf einen vorverlagerten Vorsteu-
erabzug zusätzlich einräumen 
würde, damit es für die Unterneh-
men wie ein Wahlrecht ausgeübt 
werden und man angesichts der 
bestehenden Strukturen in der 
Buchhaltung auch beim bislang 
gehandhabten System bleiben 
kann.        

Weitere Ausführungen zu dem 
Thema werden im KPMG VAT 
News Talk am 23. April 2026 von 
11.00 bis 12.00 Uhr folgen. An-
meldungen sind hier möglich:   

https://www.events.kpmg.de/vat-
news-talk 

 

Vergütungen für öffentliche 
Wiedergabe ohne Lizenz  
EuG, Urteil vom 11. Februar 2026 
– Rs. T-643/24 - Credidam 

Bemerkenswert ist bei dieser 
Streitsache, dass der Generalan-
walt beim EuG hier nicht auf eine 
Anhörung verzichtet hat und am 3. 
Dezember 2025 seine Schlussan-
träge vorgelegt hat. Im Hinblick 
darauf ist es erstaunlich, dass das 
EuG (in Anbetracht der Gerichts-
ferien vom 22.12.2025 bis 
11.01.2026) bereits kurz darauf 
sein Urteil veröffentlicht hat.    

Sachverhalt  

Die rumänische Verwertungsge-
sellschaft für Urheberrecht Credi-
dam (nachfolgend: C) verlangt 
von der Betreiberin einer Urlaubs-
pension (U) eine Vergütung für die 
öffentliche Wiedergabe von Ton-
trägern und audiovisuellen Wer-
ken. U hat in ihrer Pension Musik 
abgespielt, ohne dass ihr C die er-
forderliche Lizenz erteilt hatte. 
Nach rumänischem Recht (Gesetz 
über das Urheberrecht und die 
Ausführungsbedingungen des ru-
mänischen Urheberrechtsamts) 
muss in diesem Fall der Betrag 
der Vergütung an C verdreifacht 
werden. Da U den von C geforder-
ten Betrag nicht bezahlen wollte, 
landete die Sache vor den rumäni-
schen Zivilgerichten und zuletzt 
bei dem Berufungsgericht in Bu-
karest. Hier stellte sich die Frage, 
ob die Mehrwertsteuer auf die ge-
samte Vergütung anfällt, ein-
schließlich des Teils, der die Ver-
gütung übersteigt, die der Nutzer 
für eine Lizenz hätte zahlen müs-
sen. Außerdem stellte sich das 
Berufungsgericht die Frage, ob 
die Inhaber verwandter Schutz-
rechte eine Dienstleistung gegen 
Entgelt erbringen, wenn ihre ge-
schützten Werke von einem 

Nutzer, der über keine entspre-
chende Lizenz verfügt, öffentlich 
wiedergegeben werden, und zwar 
ungeachtet des Umstands, dass 
sie sich dieser Wiedergabe nicht 
widersetzen können. Das Beru-
fungsgericht legte daher ein Vor-
abentscheidungsersuchen zu der 
Problematik vor.  

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Nach dem EuG ist zunächst zu 
prüfen, ob die Nutzung eines ge-
schützten Werks eine Dienstleis-
tung gegen Entgelt darstelle und 
welche Steuerbemessungsgrund-
lage hier gelte.  

Der Begriff „Rechtsverhältnis“ sei 
dabei weit auszulegen. So ergebe 
sich aus der Rechtsprechung, 
dass die bloße Inanspruchnahme 
einer regulierten Dienstleistung, 
wie zum Beispiel das Abstellen 
seines Fahrzeugs auf einem kos-
tenpflichtigen Parkplatz (Urteil 
vom 20. Januar 2022, Apcoa Par-
king Danmark, C‑90/20) oder der 
Verbrauch von Strom am Wohn-
sitz (Urteil vom 27. April 2023, 
Fluvius Antwerpen, C‑677/21), ein 
Rechtsverhältnis zwischen dem 
Inhaber der Rechte, der die Be-
reitstellung dieser Dienstleistung 
ermöglicht, und der Person, die 
sie in Anspruch genommen hat, 
entstehen lassen könne.  

Sodann sei zum Begriff „Vergü-
tung“ festzustellen, dass das voll-
ständige Ausbleiben einer Zah-
lung der geschuldeten Beträge 
kein Hindernis für die Feststellung 
der Gegenseitigkeit, der sich aus 
dem in Rede stehenden wirt-
schaftlichen Vorgang ergebenden 
Rechte und Pflichten darstelle.  

Was schließlich den Begriff „un-
mittelbarer Zusammenhang“ be-
treffe, habe der Gerichtshof be-
reits entschieden, dass der 
Umstand, dass ein Entgelt von ei-
ner Verwertungsgesellschaft für 
das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte eingezogen werde, 

https://www.events.kpmg.de/vat-news-talk
https://www.events.kpmg.de/vat-news-talk
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dem Bestehen eines unmittelba-
ren Zusammenhangs nicht entge-
genstehe, da diese Verwertungs-
gesellschaft im Namen der 
Rechteinhaber handle, und auch 
der Umstand, dass die kollektive 
Verwaltung des Entgelts auf einer 
gesetzlichen Verpflichtung be-
ruhe, dem Bestehen eines sol-
chen Zusammenhangs nicht ent-
gegenstehe (vgl. EuGH-Urteil vom 
21. Januar 2021, UCMR – ADA, 
C‑501/19).  

Der Gerichtshof habe auch schon 
klargestellt, dass es gerade der 
gesetzliche Rahmen sei, der ei-
nen unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen der Erbringung der 
Dienstleistung und der Verpflich-
tung zur Entrichtung des Gegen-
werts herstelle, wobei aus Art. 25 
Buchst. c MwStSystRL ausdrück-
lich hervorgehe, dass eine Dienst-
leistung unter anderem in der Er-
bringung einer Dienstleistung kraft 
Gesetzes bestehen könne (vgl. 
EuGH-Urteil vom 4. Juli 2024, 
Credidam, C‑179/23). 

Auch der Umstand, dass die vom 
Nutzer der geschützten Werke ge-
schuldeten Beträge von einer Ver-
wertungsgesellschaft für das Ur-
heberrecht und verwandte 
Schutzrechte und nicht von den 
Inhabern verwandter Schutzrechte 
selbst verlangt werden, stehe dem 
Bestehen eines unmittelbaren Zu-
sammenhangs zwischen der er-
brachten Dienstleistung und dem 
erhaltenen Gegenwert nicht ent-
gegen. 

Bei der Erbringung von Dienstleis-
tungen gegen Entgelt bilde die 
vom Steuerpflichtigen für die 
Dienstleistung tatsächlich erhal-
tene Gegenleistung die Steuerbe-
messungsgrundlage. Diese Ge-
genleistung stelle den subjektiven, 
nämlich den tatsächlich erhalte-
nen Wert und nicht einen nach ob-
jektiven Kriterien geschätzten 
Wert dar. Zudem muss diese Ge-
genleistung in Geld ausgedrückt 
werden können.  

Im Übrigen gehe aus Art. 78 Abs. 
1 Buchst. a MwStSystRL hervor, 
dass die Mehrwertsteuer selbst 
nicht in der Steuerbemessungs-
grundlage enthalten sei, was zur 
Folge habe, dass die Mehrwert-
steuer von Rechts wegen immer 
im vereinbarten Preis enthalten 
sei (EuGH-Urteil vom 21. März 
2024, C‑606/22).  

Dieser Begriff des „vereinbarten 
Preises“, das heißt der „Gegen-
leistung“ für die Erbringung der 
Dienstleistung, schließe Auf-
schläge oder zusätzliche Gebüh-
ren ein, wenn diese sich aus der 
Anwendung des rechtlichen Rah-
mens auf die Beziehungen zwi-
schen dem Dienstleistungserbrin-
ger und demjenigen ergeben, dem 
sie – sei es auch rechtswidrig 
oder vorschriftswidrig – zugutege-
kommen sind; d. h., wenn diese 
Aufschläge oder zusätzlichen Ge-
bühren den unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen der Erbrin-
gung der Dienstleistung und ihrer 
Gegenleistung widerspiegeln. So 
habe der Gerichtshof entschieden, 
dass die Kontrollgebühren wegen 
vorschriftswidrigen Parkens, die 
Kraftfahrer, die einen Parkplatz in 
Anspruch nahmen, zu entrichten 
hatten, der Mehrwertsteuer unter-
liegen, auch wenn diese Gebüh-
ren im nationalen Recht als Buß-
geld qualifiziert würden (EuGH-
Urteil vom 20. Januar 2022, 
Apcoa Parking Danmark, 
C‑90/20). Ebenso habe er ent-
schieden, dass die Entschädi-
gung, die dem von einem heimli-
chen Stromverbraucher 
rechtswidrig erlangten Vorteil ent-
spreche, der Mehrwertsteuer un-
terliege (EuGH-Urteil vom 27. Ap-
ril 2023, Fluvius Antwerpen, 
C‑677/21). 

Im vorliegenden Fall gehe aus Nr. 
3.12 der Verwertungsbedingun-
gen, auf die das Gesetz über das 
Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte speziell Bezug 
nehme, ausdrücklich hervor, dass 
der Aufschlag auf die Vergütung, 
die der Nutzer geschützter Werke 

ohne Lizenz schulde, die unmittel-
bare Folge der Wiedergabe dieser 
Werke ohne Lizenz sei.  

Daher sei der zu berücksichti-
gende mehrwertsteuerpflichtige 
Preis unter Umständen wie denen 
des Ausgangsverfahrens der ge-
setzlich festgelegte Preis für die 
Wiedergabe von Werken wie den 
in Rede stehenden geschützten 
Werken ohne Lizenz, das heißt. 
das Dreifache des Preises, den 
der Nutzer für die Lizenz zur öf-
fentlichen Wiedergabe hätte zah-
len müssen. 

Bitte beachten Sie: 

Bereits mit dem Urteil vom 4. Juli 
2024 (C-179/23) hat der EuGH 
entschieden, dass die betreffende 
Verwertungsgesellschaft (ver-
gleichbar mit der deutschen 
GEMA) eine Dienstleistung im 
Sinne der MwStSystRL erbringe, 
wenn sie für die Rechtsinhaber, 
die diesen zustehenden Vergütun-
gen einziehe, verteile und aus-
schütte und dabei von den Vergü-
tungen eine Verwaltungsgebühr 
einbehalte. Dieses Urteil führt das 
EuG fort und erstreckt die Bemes-
sungsgrundlage auf den dreifa-
chen Wert der Vergütung, die zu 
leisten ist, wenn Musik ohne die 
dafür erforderliche Lizenz abge-
spielt wird. Ein erneutes Beispiel 
dafür, dass man mit der Annahme 
eines nicht steuerbaren Scha-
densersatzes, wie er noch im Ab-
schn. 1.3 UStAE beschrieben ist, 
in der Praxis (entgegen dem 
UStAE) äußerst zurückhaltend 
umgehen sollte. Nicht nur die vom 
EuG herangezogenen Urteile, 
sondern eine Vielzahl von Ent-
scheidungen des EuGH aus der 
letzten Zeit (vgl. exemplarisch zu 
Zahlungen im Fall der Beendigung 
von Werkverträgen: EuGH-Urteil 
vom 28. November 2024, C-
622/23) belegen, dass der EuGH 
den Begriff des Schadensersatzes 
nicht als Gegensatz zum Leis-
tungsaustausch verwenden 
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möchte und ihn in diesem Zusam-
menhang ablehnt. Es ist daher 
höchste Zeit, dass der Abschn. 
1.3 UStAE grundlegend überar-
beitet wird.  

Auch die öffentliche Wiedergabe 
von Musik ohne Lizenz basiert da-
mit nach dem EuG auf einer 
Dienstleistung gegen Entgelt. Die 
Mehrwertsteuer falle dabei auf die 
gesamte gesetzlich vorgesehene 
Vergütung an, einschließlich des 
Aufschlags für die unlizenzierte 
Nutzung. 

 

Mehrwertsteuerbefreiung für 
Dienstleistungen von autono-
men Personengruppen 
EuGH, Urteil vom 22. Januar 2026 
– Rs. C-379/24 und C-380/24 – 
ANS und Educat 

Die beiden vorliegenden Vor-
abentscheidungsersuchen betref-
fen die Steuerbefreiung von soge-
nannten Kostenteilungs-
gemeinschaften im Mehrwertsteu-
errecht, die in Art. 132 Abs. 1 
Buchst. f MwStSystRL geregelt 
sind. Das Unionsrecht befreit Leis-
tungen eines Zusammenschlus-
ses an seine Mitglieder, wenn die-
ser lediglich die genauen Kosten 
dieser Leistungen auf seine Mit-
glieder umlegt. Allerdings steht die 
Steuerbefreiung unter dem Vorbe-
halt, dass „diese Befreiung nicht 
zu einer Wettbewerbsverzerrung 
führt“.  

Sachverhalt 

Die vorliegenden Kostenteilungs-
gemeinschaften A und E wurden 
gegründet, um eine gemeinsame 
Infrastruktur für die Leistungen 
umfassender Reinigungsdienste 
in Krankenhäusern und Bildungs-
einrichtungen zu schaffen. Beide 
Klägerinnen beauftragten jeweils 
externe Unternehmen mit der Ver-
waltung des Reinigungspersonals. 
Auf dieser Grundlage wiesen 

diese Dritten dem Personal die 
Räumlichkeiten und Aufgaben zu, 
wählten das Personal aus, erstell-
ten die Gehaltsabrechnungen, 
kümmerten sich um Zwischenfälle 
(einschließlich der Intervention 
und Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen), sorgten für eine ange-
messene Ausbildung gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften und lie-
ferten Material. Die beiden Ver-
träge begründen die Vergabe die-
ser Tätigkeit an die Dritten damit, 
dass diese Dritten über die Erfah-
rung, das Wissen und die Res-
sourcen verfügen, die erforderlich 
seien, um die von beiden Kläge-
rinnen für ihre Mitglieder zu erbrin-
genden Reinigungsdienstleistun-
gen zu verwalten. Die spanische 
Finanzverwaltung verweigerte die 
Steuerbefreiung, da die Dienst-
leistungen nicht direkt von den 
Gemeinschaften erbracht wurden 
und nicht ausschließlich mit den 
steuerbefreiten Tätigkeiten ver-
bunden seien, was zu Wettbe-
werbsverzerrungen führen könnte. 
Die Klägerinnen gingen gegen 
diese Entscheidung vor, und das 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña legte dem Gerichtshof 
Fragen zur Auslegung der MwSt-
SystRL vor. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Art. 132 Abs. 1 Buchst. f MwSt-
SystRL befreie Dienstleistungen, 
die selbstständige Zusammen-
schlüsse von Personen, die eine 
Tätigkeit ausüben, die von der 
Steuer befreit ist oder für die sie 
nicht Steuerpflichtige sind, an Mit-
glieder dieser Zusammenschlüsse 
für unmittelbare Zwecke der Aus-
übung dieser Tätigkeit erbringen, 
von der Mehrwertsteuer, soweit 
diese Zusammenschlüsse von ih-
ren Mitgliedern lediglich die ge-
naue Erstattung des jeweiligen 
Anteils an den gemeinsamen Kos-
ten fordern, vorausgesetzt, dass 
diese Befreiung nicht zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führe. 

Es könne nicht angenommen wer-
den, dass die Leistungen gemäß 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. f MwSt-
SystRL so spezifisch sein müss-
ten, dass sie einen für die steuer-
befreite Tätigkeit oder sogar für 
bestimmte steuerfreie Umsätze 
unerlässlichen Beitrag darstellen. 
Darüber hinaus stehe der bloße 
Umstand, dass die in den Aus-
gangsverfahren in Rede stehen-
den steuerbefreiten Tätigkeiten 
von Art. 132 Abs. 1 Buchst. b bzw. 
i MwStSystRL erfasst werden, die-
ser Auslegung nicht entgegen. 

Dagegen könnten Dienstleistun-
gen, die nicht unmittelbar zur Aus-
übung von dem Gemeinwohl die-
nenden Tätigkeiten nach Art. 132 
MwStSystRL, sondern zur Aus-
übung anderer Tätigkeiten beitra-
gen, nicht unter die Steuerbefrei-
ung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. f 
fallen (vgl. EuGH-Urteil vom 21. 
September 2017, C-616/15).   

Somit fielen Dienstleistungen ei-
nes selbstständigen Zusammen-
schlusses von Personen unter die 
in dieser Bestimmung vorgese-
hene Steuerbefreiung, wenn sie 
unmittelbar zur Ausübung von in 
Art. 132 dieser Richtlinie genann-
ten, dem Gemeinwohl dienenden 
Tätigkeiten beitragen würden.  

Dies sei der Fall, wenn Dienstleis-
tungen von einem solchen Zu-
sammenschluss üblicherweise an 
seine Mitglieder erbracht werden, 
weil sie für die Ausübung der 
steuerbefreiten Tätigkeit erforder-
lich seien. Insoweit könnten „allge-
meine“ Dienstleistungen wie Rei-
nigungsdienste sowohl für den 
Gesundheits- als auch für den Er-
ziehungsbereich als unmittelbar 
erforderlich angesehen werden, 
zumal dort für die Betreiber spezi-
fische Hygieneanforderungen gel-
ten. Im Übrigen habe das vorle-
gende Gericht darauf hingewie-
sen, dass die in Rede stehenden 
Reinigungsdienste in Bezug auf 
die betreffenden Tätigkeiten ein-
zigartig, technisch und komplex 
seien. 
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Bezüglich der zweiten Vorlage-
frage stellte der EuGH klar, dass 
die bloße Möglichkeit einer Nut-
zung für andere steuerpflichtige 
Tätigkeiten keine pauschale Ver-
mutung einer Wettbewerbsverzer-
rung begründet. Die Mitgliedstaa-
ten dürfen zwar Bedingungen 
festlegen, um die richtige Anwen-
dung der Befreiung sicherzustel-
len. Diese Bedingungen dürfen je-
doch nicht den Inhalt der 
Befreiung einschränken. Eine nati-
onale Vorschrift, die allgemein un-
terstelle, dass „nicht ausschließli-
che Nutzung“ automatisch eine 
Wettbewerbsverzerrung darstelle, 
verstoße gegen Art. 132 Abs. 1 
Buchst. f. MwStSystRL. Eine 
Wettbewerbsverzerrung müsse 
konkret festgestellt werden, sie 
dürfe nicht pauschal angenom-
men werden. 

Bitte beachten Sie: 

Das Unionsrecht (Art. 132 Abs. 1 
Buchst. f MwStSystRL) ist erst 
durch die Einfügung des § 4 Nr. 
29 UStG zum 1. Januar 2020 voll-
ständig in deutsches Recht umge-
setzt worden (bis dahin nur teil-
weise durch § 4 Nr. 14 Buchst. d 
UStG). Der EuGH hatte insoweit 
nämlich entschieden, dass die 
frühere Umsetzung in § 4 Nr. 14 
UStG zu eng war, und eine direkte 
Berufung auf Art. 132 Abs. 1 
Buchst. f MwStSystRL zugelassen 
(EuGH-Urteil vom 21. September 
2017, C-616/15). 

Mit der Vorschrift wollte der Uni-
onsgesetzgeber für nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigte Unter-
nehmer die Möglichkeit schaffen, 
Eingangsleistungen zu beziehen, 
die nicht mit Umsatzsteuer belas-
tet sind. Damit soll ein Outsour-
cing wirtschaftlich der Erbringung 
entsprechender Leistungen im ei-
genen Unternehmensverbund 
gleichgestellt und insoweit eine 
Wettbewerbsverzerrung beseitigt 
werden (unternehmensinterne 
Leistungserbringung). Umsätze, 

die nicht dem Gemeinwohl die-
nen, wie Bank- und Versiche-
rungsumsätze, sollen allerdings 
nicht unter § 4 Nr. 29 UStG fallen 
(vgl. EuGH-Urteil vom 21. Sep-
tember 2017, C-326/15). 

Nach § 4 Nr. 29 UStG werden in-
ländische Gemeinschaften mit 
sonstigen Leistungen umsatzsteu-
erfrei gestellt, die sie auf Selbst-
kostenbasis ohne Wettbewerbs-
verzerrung an Mitglieder erbrin-
gen, die das/die Mitglied/er entwe-
der zur Durchführung nicht um-
satzsteuerbarer oder dem Ge-
meinwohl dienender umsatzsteu-
erfreier Leistungen verwenden. 
Dem Zusammenschluss steht auf 
der Eingangsseite insoweit kein 
Vorsteuerabzug zu. Dies hat zur 
Folge, dass die Umsatzsteuer auf 
der Eingangsseite Aufwand dar-
stellt, den der Zusammenschluss 
seinen Mitgliedern anteilsmäßig 
weiterbelasten kann. Wirtschaft-
lich tragen damit die Mitglieder 
des Zusammenschlusses die Kos-
ten. Die Anwendung der Befrei-
ungsvorschrift ist – anders als im 
EU-Recht – auf Personenzusam-
menschlüsse im Inland be-
schränkt, deren Mitglieder eben-
falls im Inland ansässig sein 
müssen. Der BFH hat mit Be-
schluss vom 4. September 2024, 
XI R 37/21, weitere Ausführungen 
zur Auslegung der Tatbestands-
merkmale des § 4 Nr. 29 UStG im 
Zusammenhang mit einer aus 
Ärzten bestehenden Praxisge-
meinschaft gemacht. Dabei stellte 
auch er fest, dass die streitigen 
Reinigungsleistungen unmittelbar 
für Zwecke der Ausübung der 
steuerfreien Tätigkeiten (Heilbe-
handlungen) erbracht worden 
seien. 

Reinigungsleistungen von Zusam-
menschlüssen für ihre Mitglieder 
können im Gesundheits‑ und Bil-
dungsbereich trotz ihres allgemei-
nen Charakters mehrwertsteuer-
frei sein, wenn sie unmittelbar zur 
Erbringung der steuerbefreiten 
Haupttätigkeit beitragen. Eine 

pauschale Verweigerung der Be-
freiung wegen „Nicht‑Ausschließ-
lichkeit“ oder unterstellter Wettbe-
werbsverzerrung ist nach dem 
EuGH unionsrechtswidrig. 

NEUES VOM BFH 

Minderung der Bemessungs-
grundlage bei nachträglichen 
Herstellerrabatten auf Arznei-
mittel  
BFH, Beschluss vom 14. Januar 
2026 – V B 71/24 

Sachverhalt 

Die Klägerin, ein pharmazeuti-
sches Unternehmen in umsatz-
steuerlicher Organschaft mit ihrer 
Tochtergesellschaft, lieferte Arz-
neimittel an Apotheken und war 
nach § 130a Sozialgesetzbuch 
(SGB) V und § 1 des Gesetzes 
über Rabatte von Arzneimitteln 
(AMRabG) gesetzlich verpflichtet, 
den Apotheken bzw. den Kosten-
trägern Herstellerabschläge zu er-
statten. Sie behandelte diese Ab-
schläge vollumfänglich als 
Entgeltminderungen ohne Um-
satzsteueranteil. Das Finanzge-
richt Schleswig‑Holstein sah die 
Abschläge jedoch als Minderung 
der Gegenleistung an, aus der die 
Umsatzsteuer herauszurechnen 
sei, was die Steuer nur in geringe-
rem Umfang mindert. Die Klägerin 
beantragte die Zulassung der Re-
vision, da ihrer Ansicht nach die 
Rechtsfrage ungeklärt sei, ob der 
gesamte Rabatt ohne Aufteilung 
von der Bemessungsgrundlage 
ausgenommen werden müsse. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Der BFH weist die Nichtzulas-
sungsbeschwerde zurück. Die gel-
tend gemachten Rechtsfragen 
seien nicht klärungsbedürftig.  

Durch die Rechtsprechung sei 
nicht nur geklärt, dass die Bemes-
sungsgrundlage der Arzneimittel-
lieferungen von pharmazeutischen 
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Unternehmen an eine Apotheke 
um die später an zentrale Abrech-
nungsstellen der Apotheken oder 
Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung gezahlten Ab-
schläge nach § 130a Abs. 1 SGB 
V und § 1 AMRabG zu mindern 
sei, sondern weitergehend auch, 
dass der Abschlag zur Ermittlung 
der umsatzsteuerrechtlichen Be-
messungsgrundlage in einen Ent-
gelt- und einen Umsatzsteueran-
teil aufzuteilen sei (vgl. BFH-Urteil 
vom 28. Mai 2009, V R 2/08), was 
auch den unionsrechtlichen Vor-
gaben entspreche.   

Der EuGH habe nämlich entschie-
den, dass nach Art. 73 MwSt- 
SystRL Besteuerungsgrundlage 
die für die Leistung vom Steuer-
pflichtigen tatsächlich erhaltene 
Gegenleistung ist und dass die 
Berücksichtigung eines Gesamt-
preises ohne Abzug der Mehr-
wertsteuer als Grundlage für die 
Erhebung der Mehrwertsteuer zur 
Folge hätte, dass die Mehrwert-
steuer diesen Lieferer belasten 
würde. Hieraus leite der EuGH ab, 
dass Art. 73 und 78 MwStSystRL 
dahingehend auszulegen seien, 
dass, wenn der Preis eines Ge-
genstands von den Vertragspar-
teien ohne jeglichen Hinweis auf 
die Mehrwertsteuer festgelegt 
wurde und der Lieferer dieses Ge-
genstands für den besteuerten 
Umsatz Steuerschuldner der 
Mehrwertsteuer ist, der verein-
barte Preis in dem Fall, dass der 
Lieferer nicht die Möglichkeit hat, 
die von der Steuerbehörde ver-
langte Mehrwertsteuer vom Er-
werber wiederzuerlangen, so an-
zusehen ist, dass er die 
Mehrwertsteuer bereits enthalte 
(EuGH-Urteil vom 7. November 
2013, C-249/12) 

Damit habe der EuGH bestätigt, 
dass es sich bei der Steuerbe-
messungsgrundlage um eine die 
Steuer bereits enthaltende Ge-
genleistung handelt, aus der folg-
lich die Steuer herauszurechnen 
ist. Sind daher in diese Steuerbe-
messungsgrundlage nach Art. 79 

Buchst. b MwStSystRL Rabatte 
und Rückvergütungen nicht einzu-
beziehen, mindern sie die Gegen-
leistung.  

In Übereinstimmung hiermit sei 
der Abschlag nach § 1 AMRabG 
ausdrücklich als „Preisnachlass 
nach Bewirkung des Umsatzes im 
Sinne des Art. 90 Abs. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie" und als 
„Teil der Gegenleistung" anzuse-
hen (EuGH-Urteil vom 20. Dezem-
ber 2017, C-462/16). Ferner 
könne die Auslegung des in Art. 
73 MwStSystRL verwendeten Be-
griffs „Gegenleistung" in dem 
EuGH-Urteil vom 19. Juli 2012 (In-
ternational Bingo Technology, C-
377/11) auf die in Art. 90 MwSt-
SystRL gebrauchte Wendung 
"[i]m Falle … des Preisnachlas-
ses" übertragen werden, da es in 
beiden Vorschriften darum gehe, 
was zur Bemessungsgrundlage 
gehöre. Die Revision wurde daher 
nicht zugelassen. 

Bitte beachten Sie:  

Bereits im Jahr 2020 hat der BFH 
einen Sachverhalt entschieden, 
bei dem ein inländischer pharma-
zeutischer Unternehmer Medika-
mente an einen Großhändler ge-
liefert hat, der diese an eine 
Versandapotheke weitergab, wo-
bei diese am Ende an eine ge-
setzliche Krankenkasse lieferte. 
Die Versandapotheke war im EU-
Ausland und die Warenbewegung 
erfolgte über diese. Die Kranken-
kasse hatte dann einen innerge-
meinschaftlichen Erwerb zu ver-
steuern.  

Nach der Entscheidung des BFH 
vom 10. Dezember 2020 (V R 
34/18) war die Bemessungsgrund-
lage des innergemeinschaftlichen 
Erwerbs um den von dem phar-
mazeutischen Unternehmer der 
Apotheke gezahlten Herstellerra-
batt zu erhöhen. Es werde der 
Neutralitätsgrundsatz verletzt, 
„wenn der Herstellerrabatt nicht in 

die Bemessungsgrundlage der 
Steuer auf den Umsatz des Ein-
zelhändlers an den Endverbrau-
cher – hier die innergemeinschaft-
lichen Erwerbe der Klägerin – 
einbezogen würde“. Der Herstel-
lerrabatt der pharmazeutischen 
Unternehmer sei als Entgelt von 
dritter Seite bei der Bestimmung 
der Bemessungsgrundlage für 
den jeweiligen innergemeinschaft-
lichen Erwerb der Arzneimittel zu 
berücksichtigen. Daher sei das 
Entgelt für die innergemeinschaft-
lichen Erwerbe der Arzneimittel 
nach dem von der Klägerin an die 
jeweilige Versandapotheke ge-
zahlten – rabattierten – Betrag 
zzgl. des von dem pharmazeuti-
schen Unternehmer der Apotheke 
gezahlten Herstellerrabatts zu be-
stimmen. 

 

NEUES VON DEN FG 

Zur Anwendbarkeit von § 25 
UStG auf Reiseveranstalter aus 
Drittstaaten 
Niedersächsisches FG, Urteil vom 
13. November 2025 – 5 K 42/25; 
Revision eingelegt: Az. des BFH: 
V R 1/26 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine in einem 
Drittstaat ansässige Reiseveran-
stalterin ohne feste Niederlassung 
im EU-Gebiet. Sie bietet Reise-
leistungen im eigenen Namen an 
und bezieht hierfür gebündelte 
Reisevorleistungen von einem 
ebenfalls außerhalb der EU an-
sässigen Unternehmen; darunter 
befinden sich auch Leistungen in 
Deutschland. Sämtliche Reisen 
werden an Kunden im Drittland 
verkauft. In den Jahren 2022–
2024 erhielt die Klägerin Anzah-
lungen auf langfristig geplante 
Reisen (durchgeführt 2023–2027). 

Bis Ende 2020 wandte die Kläge-
rin § 25 UStG (Margenbesteue-
rung für Reiseleistungen) an und 
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gab Nullmeldungen ab. Das BMF 
vertritt jedoch seit 2021 die Auf-
fassung, dass § 25 UStG nicht für 
Drittlandsunternehmer ohne 
EU‑Niederlassung gilt. Die Fi-
nanzverwaltung gewährte lediglich 
befristete Nichtbeanstandungsre-
gelungen. Nachdem die Klägerin 
2024 erneut Anzahlungen für Rei-
sen 2027 erhielt, behandelte sie 
diese als steuerpflichtig, legte 
aber Sprungklage ein und be-
gehrte die Anwendung des § 25 
UStG. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Das Finanzgericht gab der Klage 
statt. Die Umsatzsteuer-Jahreser-
klärung 2024 sei rechtswidrig, da 
die vereinnahmten Anzahlungen 
nicht im Inland steuerbar seien. 

§ 25 UStG gelte auch für Reise-
veranstalter aus Drittstaaten. Das 
Gericht stellt klar, dass weder der 
Wortlaut des § 25 UStG noch die 
zugrunde liegenden Art. 306 ff. 
MwStSystRL eine Beschränkung 
auf im EU‑Gebiet ansässige Un-
ternehmer enthalten. Ferner 
nenne § 25 Abs. 1 S. 1 UStG kei-
nerlei Sitzvoraussetzungen. Au-
ßerdem kenne der Gesetzgeber 
entsprechende Einschränkungen 
(zum Beispiel § 19 UStG), habe 
diese aber bei § 25 bewusst nicht 
vorgesehen. Art. 307 MwStSystRL 
regle lediglich den Leistungsort, 
nicht aber den Kreis der begüns-
tigten Unternehmer. 

Das Unionsrecht spreche eben-
falls gegen eine Beschränkung 
auf EU‑Unternehmer. Der EuGH 
interpretiere die Reiseleistungsre-
gelung als umsatzbezogene, nicht 
unternehmerbezogene Regelung. 
Sie gelte für alle, die im eigenen 
Namen Reiseleistungen unter In-
anspruchnahme von Reisevorleis-
tungen erbringen – unabhängig 
vom Sitz. Der MwSt‑Ausschuss 
sei nicht verbindlich; seine unein-
heitlichen Einschätzungen recht-
fertigten keine Einschränkung. 
Auch Literatur und ältere 

Kommissionsvorschläge würden 
überwiegend gegen eine Begren-
zung auf EU‑Ansässige sprechen. 

Das Ziel der Sonderregelung 
stehe der Anwendung auf Dritt-
landsunternehmer ebenfalls nicht 
entgegen. Die Margenbesteue-
rung diene zwei Zwecken: Verein-
fachung der Umsatzbesteuerung 
komplexer Reiseleistungen und 
faire Verteilung des Steuerauf-
kommens. Beide Zwecke würden 
nach Auffassung des Gerichts 
nicht beeinträchtigt, wenn Dritt-
landsunternehmen § 25 UStG an-
wenden. 

Die Vereinfachung wirke für alle 
Reiseveranstalter gleichermaßen. 
Die Marge wird nach Art. 307 
MwStSystRL im Sitzstaat des Un-
ternehmers besteuert. Bleibt sie 
dort unversteuert, sei das Folge 
des Territorialprinzips, nicht ein 
Richtlinienverstoß. Die Reisevor-
leistungen würden ohnehin im je-
weiligen Verbrauchsstaat besteu-
ert (Art. 310 MwStSystRL), sodass 
keine Steuerlücken auftreten. 

Bitte beachten Sie: 

Leistende Unternehmen mit Sitz 
im Drittland, die nicht über eine 
feste Niederlassung im Unionsge-
biet verfügen, sollen nach Auffas-
sung der deutschen Finanzverwal-
tung von der Anwendung der 
Sonderregelung zur Besteuerung 
von Reiseleistungen ausgeschlos-
sen werden. Bis zum 31. Dezem-
ber 2026 gilt insoweit jedoch eine 
– bereits mehrfach verlängerte – 
Nichtbeanstandungsregelung. 

Das FG hat bestätigt, dass es 
eine tatbestandliche Einschrän-
kung des § 25 Abs. 1 UStG, wie 
sie das BMF annimmt, nicht gibt. 
Für die Anwendung der Margen-
besteuerung wird vielmehr auf die 
Ortsbestimmung des § 3a Abs. 1 
UStG verwiesen, der Unterneh-
mer aus dem Drittlandsgebiet ge-
rade nicht ausschließt. Es ist 

allerdings bedauerlich, dass das 
FG kein Vorabentscheidungsersu-
chen an den EuGH gerichtet hat, 
um das Unionsrecht abzuklären. 
Dem Art. 306 MwStSystRL könnte 
man nämlich eine einschränkende 
Auslegung entnehmen, da die 
Norm ihren Regelungsgehalt aus-
drücklich auf „Mitgliedstaaten“ be-
schränkt. Wären Drittlandsunter-
nehmen nach Unionsrecht von der 
Anwendung der Margenbesteue-
rung ausgenommen, ließe sich al-
lerdings nicht erklären, weshalb 
auf Unionsebene bereits vor Jah-
ren über eine Ausnahme von Dritt-
staatunternehmern aus der Rege-
lung diskutiert wurde. Hierfür 
sprechen auch aktuelle Überle-
gungen der EU darüber, Dritt-
staatsunternehmen aus den be-
stehenden unionsrechtlichen 
Vorgaben auszunehmen. 

Ungeachtet dessen hat das FG in 
der Sache entschieden, weil es 
dem Art. 306 MwStSystRL keine 
Einschränkung des Geltungsbe-
reichs für Drittländer entnehmen 
konnte. Die Klägerin darf daher 
nach Ansicht des FG den § 25 
UStG anwenden. Damit sind die 
im Jahr 2024 vereinnahmten An-
zahlungen für die 2027 auszufüh-
renden Reiseleistungen nicht 
nach deutschem Recht steuerbar. 
Das allgemeine Besteuerungsre-
gime (§§ 1, 3a, 13 UStG) werde 
durch § 25 UStG vollständig ver-
drängt. Die Revision wurde wegen 
grundsätzlicher Bedeutung zuge-
lassen. Bei Rechnungen über Rei-
seleistungen, die von Unterneh-
mern aus einem Drittland, etwa 
der Schweiz, erbracht werden, ist 
in der Praxis zu bedenken, dass 
ein Ausweis von deutscher Um-
satzsteuer zwar den Vorgaben der 
Finanzverwaltung entsprechen 
könnte, aber nicht mit der bisheri-
gen Rechtsprechung zu § 25 
UStG gerechtfertigt werden kann.   
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Vorsteuerabzug bei „Mixpalet-
ten“  
FG Münster, Urteil vom 11. De-
zember 2025 – 5 K 1900/23 U 

Sachverhalt  

Die Klägerin, tätig im Handel mit 
IT‑ und Elektrogeräten, erwarb im 
Jahr 2016 von der O mehrere so-
genannte „Mixpaletten“, beste-
hend aus sehr unterschiedlichen 
Retourenwaren (unter anderem 
Haushaltswaren, Elektrowaren, 
Smartphonezubehör). Die Rech-
nungen enthielten lediglich allge-
mein gehaltene Leistungsbe-
schreibungen wie „Mixpalette 
Haushaltsware“, „Haushaltsmixpa-
lette + Smartphonezubehör“ sowie 
teilweise Mengenangaben zur An-
zahl der Paletten, jedoch keine 
Angaben zu Art und Anzahl der 
einzelnen enthaltenen Waren. 

Die Klägerin machte aus diesen 
Rechnungen Vorsteuern in Höhe 
von 4.313,96 Euro geltend. Im 
Rahmen einer späteren Außen-
prüfung versagte das Finanzamt 
den Vorsteuerabzug, da die Rech-
nungen nicht den Mindestanforde-
rungen des § 14 Abs. 4 UStG ent-
sprächen. Die Klägerin wandte 
ein, im Handel mit Retourenware 
seien solche groben Beschreibun-
gen üblich; detaillierte Warenlisten 
existierten nicht. Nach erfolglosem 
Einspruch erhob sie Klage. 

Entscheidungsgründe 

Das FG Münster wies die Klage 
ab. Die Klägerin könne den Vor-
steuerabzug aus den folgenden 
Gründen nicht in Anspruch neh-
men: 

a) Rechnungen erfüllen nicht die 
Mindestanforderungen des § 14 
Abs. 4 UStG / Art. 226 MwSt- 
SystRL 

Eine Rechnung müsse unter an-
derem die Menge und Art der ge-
lieferten Gegenstände so konkret 
bezeichnen, dass die abgerech-
nete Leistung eindeutig und leicht 

nachprüfbar festzustellen sei. Dies 
sei hier nicht möglich. 

Die Begrifflichkeiten „Mixpalette“, 
„Haushaltsware“, „Elektrowaren“ 
oder „Smartphonezubehör“ seien 
viel zu allgemein. Die Rechnun-
gen ließen weder erkennen, wel-
che, noch wie viele Einzelartikel 
geliefert wurden. Die Verwendung 
von Artikelnummern im Rech-
nungsdokument schaffe keine Ab-
hilfe, da diesen keine nachvoll-
ziehbare Beschreibung zugeord-
net werden könne. Weder Liefer-
scheine noch andere Unterlagen 
seien vorgelegt worden, aus de-
nen sich die konkrete Zusammen-
setzung der Paletten ergäbe. Da-
mit handele es sich um „Nicht-
rechnungen“, aus denen ein Vor-
steuerabzug grundsätzlich ausge-
schlossen sei. 

b) „Mixpalette“ ist kein eigenstän-
diger Liefergegenstand 

Die Paletten seien lediglich ein 
Transportbehältnis. Geliefert wür-
den die einzelnen Gegenstände, 
nicht die „Palette“ als Produkt. Da-
her müssten auch diese Gegen-
stände als Liefergegenstand be-
zeichnet werden. Dass die 
Paletten individuell zusammenge-
stellt wurden, verstärke das Erfor-
dernis genauer Angaben. 

c) „Handelsüblichkeit“ helfe nicht 
weiter 

Selbst wenn die Bezeichnung 
„Mixpalette“ im Retourenhandel 
üblich wäre, dürfe die handelsübli-
che Bezeichnung nicht dazu füh-
ren, dass eine Überprüfung der 
Voraussetzungen des Vorsteuer-
abzugs faktisch unmöglich werde. 
Im Gegensatz zu Präsentkörben 
(im UStAE als zulässige Bezeich-
nung genannt), bei denen ein ein-
heitlicher Liefergegenstand vor-
liege, bestehe eine Mixpalette aus 
numerisch und sachlich unbe-
stimmten Einzelwaren. 

d) Materielle Voraussetzungen 
des Vorsteuerabzugs seien nicht 
nachweisbar 

Nach der EuGH‑Rechtsprechung 
dürften formelle Mängel nur dann 
unbeachtlich sein, wenn die Fi-
nanzverwaltung anhand der vor-
liegenden Informationen die mate-
riellen Voraussetzungen des 
Vorsteuerabzugs prüfen könne. 
Hier würden jedoch jegliche Un-
terlagen, die eine Identifikation der 
gelieferten Waren und deren Ver-
wendung im Unternehmen ermög-
lichten, fehlen. Auch die Tatsache, 
dass der Lieferant Umsatzsteuer 
abgeführt habe, ersetze diese 
Prüfung nicht. 

e) Kein Verzicht auf Rechnungs-
anforderungen 

Der Vorsteuerabzug setze zwin-
gend eine Rechnung voraus, die 
die Mindestanforderungen erfüllt 
(Art. 178 Buchst. a MwStSystRL). 
Eine Berufung auf den Neutrali-
tätsgrundsatz greife nicht.  

Bitte beachten Sie: 

Die Entscheidung belegt, dass es 
in der Praxis sinnvoll bleibt, die 
Eingangsrechnungen im Unter-
nehmen daraufhin zu überprüfen, 
ob sie den Anforderungen des 
§ 14 Abs. 4 UStG genügen. Mitun-
ter können Rechnungen nicht 
mehr berichtigt werden, weil der 
leistende Unternehmer in Insol-
venz gegangen ist oder weil er 
sich aufgrund der bereits eingetre-
tenen Verjährung weigert, die 
Rechnung zu korrigieren. Der 
Streitfall zeigt auch, dass sich 
manche Rechnungen nachträglich 
nicht mehr korrigieren lassen, weil 
die Leistung sich nicht mehr de-
tailliert beschreiben lässt. Eine so-
genannte Mixpalette mit unter-
schiedlichen Produkten genügt 
jedenfalls nach der Ansicht des Fi-
nanzgerichts Münster nicht für 
den Vorsteuerabzug und konnte 
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nach Ablauf von mehreren Jahren 
auch nicht mehr berichtigt werden.  

 

Vorsteuerberichtigung bei end-
gültig nicht eingelösten Han-
delsgutschriften  
FG Düsseldorf, Urteil vom 19. 
Februar 2025 – 5 K 588/19 U; Re-
vision eingelegt, Az. des BFH: V R 
9/25 

Sachverhalt 

Die Klägerin schloss in den Streit-
jahren zwischen 2008 und 2012 
mit ihren Kunden Verträge, in de-
nen sich die Kunden verpflichte-
ten, Waren an die Klägerin zu 
übereignen. Bei den Waren han-
delte es sich regelmäßig um Ge-
genstände, bei denen der Kunde 
davon ausging, diese nicht mehr 
oder nicht mehr zu dem ursprüng-
lich vorgesehenen Preis am Markt 
veräußern zu können. Der Kunde 
und die Klägerin legten diesem 
Warenverkauf in der Regel den 
Wert zugrunde, der den ursprüng-
lichen Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten der Ware beim 
Kunden entsprach.  

Der Kunde stellte für die Warenlie-
ferung den vereinbarten Preis zu-
züglich Umsatzsteuer in Rech-
nung. Die Klägerin gab 
vereinbarungsgemäß in Höhe des 
vollständigen Betrages Handels-
gutschriften hin, in wenigen Fällen 
zahlte sie neben den Handelsgut-
schriften einen Barbetrag, welcher 
der Umsatzsteuer entsprach. Han-
delsgutschriften konnten für künf-
tige Leistungsbezüge bei der Klä-
gerin eingelöst werden. Die in den 
Verträgen ausgewiesene Umsatz-
steuer zog die Klägerin in ihren 
Umsatzsteuervoranmeldungen als 
Vorsteuer ab.  

Nach den Angaben der Klägerin 
erzielte sie bei diesem Geschäfts-
modell einen Gewinn durch die 
unmittelbare Veräußerung der 

erworbenen Waren und dadurch, 
dass die Gewinnmarge bei der Er-
bringung von Werbe- und anderen 
Leistungen regelmäßig höher sei 
als die Quote der Trade Credits, 
die der Kunde für die konkrete 
Leistung einlösen konnte. Im 
Durchschnitt seien 60 Prozent der 
Handelsgutschriften nicht einge-
löst worden. 

Im Streitjahr 2012 korrigierten 
zwei Kunden der Klägerin (Q und 
C) die ursprünglichen Rechnungs-
beträge insoweit, als Handelsgut-
schriften nicht eingelöst worden 
waren, und übermittelten entspre-
chend korrigierte Rechnungen. 
Beide Kunden beantragten im 
Juni bzw. November 2012 beim 
jeweils zuständigen Finanzamt die 
Erstattung der Umsatzsteuer aus 
den nicht eingelösten Handelsgut-
schriften. Da die Klägerin keine 
Vorsteuerkorrektur veranlasst 
hatte, berichtigte das Finanzamt 
auch für die Streitjahre 2008 und 
2009 nach § 17 UStG die Vorsteu-
ern, weil die Klägerin bei Nichtein-
lösung der Gutschriften wirtschaft-
lich nicht belastet sei. Gegen die 
Änderungsbescheide für die 
Streitjahre legte die Klägerin je-
weils erfolglos Einspruch ein.  

Ihre Klage beim Finanzgericht be-
gründete sie wie folgt: Die Tatbe-
standsvoraussetzungen des § 17 
UStG seien nicht erfüllt. § 17 Abs. 
1 Satz 2 UStG scheide aus, weil 
sich die Bemessungsgrundlage 
selbst nicht geändert habe. Das 
ursprüngliche Entgelt habe sich 
nicht geändert. Die Einlösung der 
Handelsgutschriften sei von vorn-
herein nach dem Vertrag zeitlich 
begrenzt gewesen. 

Ferner könne keine Berichtigung 
nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG erfol-
gen. Eine Pflichtverletzung, die 
zur Uneinbringlichkeit führe, sei 
nicht ersichtlich. Gegenseitige An-
sprüche aus dem Kaufvertrag 
seien durch die Handelsgutschrif-
ten erloschen. Daher habe zum 
Zeitpunkt der Verjährung der Han-
delsgutschriften kein Anspruch 

der Kunden gegenüber der Kläge-
rin aus dem Kaufvertrag „Waren-
lieferung" bestanden, der unein-
bringlich hätte werden können. 
Die Hingabe der Handelsgutschrif-
ten sei unabhängig von einer et-
waigen späteren Inanspruch-
nahme, der sog. Entgeltverwen-
dung, zu beurteilen. Sofern das 
Entgelt vereinnahmt worden sei, 
habe die spätere Verwendung die-
ses Entgelts keine Bedeutung für 
die Besteuerung des Umsatzes 
mehr. Das Entgelt sei auch nicht 
zurückgewährt worden, sodass 
eine Minderung der Bemessungs-
grundlage durch Uneinbringlich-
keit ausscheide. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Die Bemessungsgrundlage für die 
steuerpflichtigen Umsätze i. S. 
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG habe 
sich in den Streitjahren geändert, 
in dem die Handelsgutschriften 
endgültig bei der Klägerin nicht 
mehr eingelöst werden konnten. 

Nach § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
UStG habe, wenn sich die Bemes-
sungsgrundlage für einen steuer-
pflichtigen Umsatz i. S. des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 UStG geändert habe, 
der Unternehmer, der diesen Um-
satz ausgeführt hat, den dafür ge-
schuldeten Steuerbetrag zu be-
richtigen. Ebenfalls sei der 
Vorsteuerabzug bei dem Unter-
nehmer, an den dieser Umsatz 
ausgeführt wurde, zu berichtigen. 
Dies gilt nach Satz 3 dieses Ab-
satzes nicht, soweit er durch die 
Änderung der Bemessungsgrund-
lage wirtschaftlich nicht begünstigt 
werde.  

Bei Lieferungen werde der Um-
satz nach dem Entgelt bemessen 
(§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG). Entgelt 
sei alles, was der Leistungsemp-
fänger aufwende, um die Leistung 
zu erhalten, jedoch abzüglich der 
Umsatzsteuer (§ 10 Abs. 1 Satz 2 
UStG in der für die Streitjahre gel-
tenden Fassung). 
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Zum Entgelt zähle insbesondere, 
was der Leistungsempfänger für 
die Leistung aufwendet. Der Wert 
der Gegenleistung und nicht der 
Wert der Leistung bestimme die 
Besteuerungsgrundlage. Ent-
scheidend sei der Wert der kon-
kreten Gegenleistung und nicht 
der Wert, der ggf. im Rahmen ei-
nes Fremdvergleichs üblicher-
weise als Gegenleistung geleistet 
würde. Die Angemessenheit des 
Entgelts spiele keine Rolle. 

Die Vereinnahmung des Entgelts 
(Gegenleistung) sei erst dann an-
zunehmen, wenn die Gegenleis-
tung erbracht worden ist, das 
heißt über sie wirtschaftlich ver-
fügt werden kann. So stelle bei-
spielsweise die Umwandlung ei-
ner Entgeltforderung in ein 
Darlehen noch keine Vereinnah-
mung dar. Allerdings habe der 
Zeitpunkt der Vereinnahmung des 
Entgelts – wie hier im Fall der 
Sollbesteuerung – grundsätzlich 
keine Auswirkungen auf die Steu-
erbarkeit.   

Unter Berücksichtigung dieser 
Grundsätze seien im vorliegenden 
Fall die Voraussetzungen des 
§ 17 Abs. 1 Satz 2 UStG erfüllt. 
Die Bemessungsgrundlage, das 
Entgelt i. S. des § 10 Abs. 1 Satz 
1 UStG, habe sich durch die end-
gültige Nicht-Einlösung der Han-
delsgutschriften geändert. Ein Fall 
der Entgeltverwendung, der eine 
Berichtigung nach § 17 UStG aus-
schließe, liege nicht vor. 

Die Kunden der Klägerin hätten 
an diese Waren geliefert und da-
mit steuerpflichtige Umsätze er-
bracht. Die Warenlieferungen er-
folgten gegen Entgelt. Denn die 
Kunden stellten der Klägerin für 
die Warenlieferungen den verein-
barten Preis in Höhe der (ur-
sprünglichen) Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten in Rechnung. 
Dieses vereinbarte Entgelt sollte 
allerdings im Zeitpunkt der Waren-
lieferungen nicht sofort zu zahlen 
bzw. von den Kunden zu verein-
nahmen sein. Die Klägerin sollte 

für den Warenerwerb Handelsgut-
schriften hingeben, die aus-
schließlich im Einklang mit dem 
vereinbarten Vertrag genutzt wer-
den konnten. Die Handelsgut-
schriften waren in keinem Fall in 
Geld auszahlbar, insbesondere 
auch nicht übertragbar. 

Die Übertragung der Handelsgut-
schriften an sich stelle keine ei-
genständige Gegenleistung dar. 
Sie seien kein allgemein gültiges 
Zahlungsmittel. Außerdem han-
dele es sich bei den Handelsgut-
schriften nicht um Gutscheine i. S. 
des § 3 Abs. 13 bis 15 UStG, weil 
sie nicht übertragbar seien.  

Insbesondere hatten die Handels-
gutschriften keinen eigenen Wert. 
Sie waren weder abtretbar noch 
übertragbar noch durften sie ver-
kauft, versteigert oder in sonstiger 
Weise gehandelt werden. Ihr Wert 
bestand allein darin, dass sie auf 
die Gegenleistung für zukünftige, 
von der Klägerin zu erbringende 
Dienstleistungen in begrenzter 
Höhe angerechnet werden konn-
ten, und auch nur durch die jewei-
ligen Kunden, die die Warenliefe-
rungen ausgeführt hatten.  

Weder aus Sicht der leistungser-
bringenden Kunden noch aus 
Sicht der Klägerin hätte diese be-
reits mit der Ausgabe der Han-
delsgutschriften das vereinbarte 
Entgelt erbracht. Durch den Erhalt 
der Handelsgutschriften hätten die 
Kunden keine Gegenleistung in 
Höhe des der Klägerin in Rech-
nung gestellten Betrages verein-
nahmt. Mit der Hingabe von Han-
delsgutschriften wird vielmehr nur 
eine Anrechnungsmöglichkeit ein-
geräumt. Die Gutschriften seien 
erst im Zeitpunkt der Anrechnung 
in Höhe eines bestimmten Betra-
ges von den Kunden der Klägerin 
vereinnahmt worden. 

Soweit die Handelsgutschriften 
wegen Verjährung endgültig nicht 
eingelöst wurden bzw. nicht mehr 
auf Gegenleistungen anrechnet 
werden konnten, sei das – 

ursprünglich vereinbarte – Entgelt 
tatsächlich nicht gezahlt worden. 
Insoweit habe sich die ursprüngli-
che Bemessungsgrundlage ge-
mindert und es sei gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 2 UStG der Vorsteu-
erabzug zu kürzen. 

Das Finanzgericht ließ die Revi-
sion wegen grundsätzlicher Be-
deutung der Rechtsache zu.  

Bitte beachten Sie: 

In der Praxis spielt die Änderung 
der Bemessungsgrundlage nach 
§ 17 UStG eine große Rolle. Meis-
tens geht es um die Frage, wann 
eine Forderung auf Seiten des 
leistenden Unternehmers wegen 
Uneinbringlichkeit auf absehbare 
Zeit nicht durchgesetzt werden 
kann und damit nach § 17 Abs. 2 
Nr. 1 UStG als uneinbringlich gilt. 
Eine Uneinbringlichkeit ist jeden-
falls zu bejahen, wenn der Leis-
tungsempfänger das Bestehen 
oder die Höhe des Entgelts sub-
stantiiert bestreitet und entspre-
chend seinen Vorsteuerabzug be-
richtigt. Im Streitfall war der 
umgekehrte Fall Gegenstand des 
Urteils, weil der Ausgangspunkt 
beim Leistungsempfänger lag, der 
seine Steuer korrigiert hatte. Da-
nach erfolgte eine Kontrollmittei-
lung seines Finanzamtes an das 
Finanzamt des Leistungsempfän-
gers. Ob die Handelsgutschriften, 
wie die Klägerin meinte, einen ei-
genen wirtschaftlichen Wert be-
reits bei der Ausgabe verkörpern, 
wird der BFH endgültig im Revisi-
onsverfahren zu klären haben.  

 

Containervermietung zu Lager-
zwecken  
FG Düsseldorf, Urteil vom 06. Ok-
tober 2025 – 1 K 1801/21 U 

Hier ging es um die Frage, ob die 
Vermietung von Lagerflächen in 
Containern, die in Hallen oder 
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Außenflächen stehen, umsatz-
steuerfrei erfolgen kann.  

Sachverhalt 

Die Klägerin betreibt Self‑Sto-
rage‑Anlagen und vermietet Stahl-
container unterschiedlicher Grö-
ßen an Privatpersonen und 
Unternehmer, sowohl in Hallen als 
auch im Außenbereich. Die Con-
tainer stehen teils lose, teils über 
Stahlwinkel oder Traversen gesi-
chert, teilweise mit Beleuchtung 
auf den jeweiligen Flächen. Die 
Kunden nutzen die Container zu 
Lagerzwecken, der Zugang ist 
zeitlich und organisatorisch durch 
die Klägerin begrenzt. Ab 2013 
behandelte die Klägerin die Ver-
mietung an Privatkunden als steu-
erfreie Grundstücksvermietung 
nach § 4 Nr. 12  Buchst. a UStG. 
Das Finanzamt sah die Container 
dagegen als Betriebsvorrichtun-
gen an und unterwarf die Umsätze 
der Umsatzsteuer. Die Klägerin 
berief sich unter anderem auf 
Art. 13b MwStDVO und bewer-
tungsrechtliche Rechtsprechung. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Die streitigen Umsätze aus der 
Vermietung von Stahlcontainern 
zu Lagerzwecken an Privatperso-
nen seien steuerpflichtig. Sie 
seien nicht gemäß § 4 Nr. 12 S. 1 
Buchst. a UStG, Art. 132 Abs. 1 
Buchst. l MwStSystRL von der 
Umsatzsteuer befreit, sondern 
seien gemäß § 4 Nr. 12 S. 2 
UStG, Art. 132 Abs. 2 Buchst. c 
MwStSystRL umsatzsteuerpflich-
tig.  

Bei der von der Klägerin erbrach-
ten Leistung sei die Überlassung 
der Container als Hauptleistung 
zu beurteilen, bei denen es sich 
um Vorrichtungen handele, die 
nur teilweise auf Dauer mit dem 
Grundstück fest verbunden bzw. 
auf Dauer eingebaut seien. Zu-
dem sei die Überlassung der in 
den Hallen aufgestellten 

Container keine Vermietung i.S.d. 
Befreiungsvorschriften. 

Der wirtschaftliche Schwerpunkt 
liege in der Bereitstellung eines 
Stahlbehältnisses, das luft‑, staub‑ 
und feuchtigkeitsdichtes Lagern 
ermöglicht. Die Mitbenutzung der 
Hallen- oder Außenfläche sei le-
diglich eine Nebenleistung. Die 
Vertragsbezeichnung „Lagerraum“ 
sei nicht maßgeblich. 

Die Container seien bewegliche 
Gegenstände bzw. Betriebsvor-
richtungen, die dem Gewerbebe-
trieb (Lagervermietung) dienten. 

Auch die in Hallen mit Traversen 
fixierten XL‑Container seien keine 
Gebäude: Sie seien zwar schwer 
zu bewegen, erlaubten aber kei-
nen Aufenthalt von Menschen, 
seien luftdicht und nur über Hilfs-
mittel erreichbar. 

Der Hallenboden oder das Eigen-
gewicht ersetzten keine bauliche 
Verbindung, die ein „Gebäude“ 
begründen könnte. 

Art. 13b MwStDVO (Grundstücks-
begriff), der auch rückwirkend An-
wendung finde, führe zu keinem 
anderen Ergebnis, da Art. 135 
Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL die 
Vermietung von Vorrichtungen 
und Maschinen ausdrücklich von 
der Befreiung ausschließe. 

Die Container seien auch keine 
wesentlichen Gebäudebestand-
teile; die Hallen seien ohne sie 
voll nutzbar. 

Eine steuerfreie Grundstücksver-
mietung setze voraus, dass der 
Mieter das Grundstück wie ein Ei-
gentümer nutzen und andere aus-
schließen kann. Dies sei hier we-
gen folgender Umstände ausge-
schlossen: a) Zugang nur zu Öff-
nungszeiten, b) Alarmanlagen, Vi-
deoüberwachung, Personalprä-
senz, c) kein Einfluss der Mieter 
auf Zugang Dritter, d) einge-
schränkte Erreichbarkeit der obe-
ren Container. 

Die Überlassung stelle daher eine 
aktive, dienstleistungsgeprägte 
Lagerleistung und keine passive 
Grundstücksüberlassung dar. 

Bitte beachten Sie: 

Im Streitfall spricht vieles für die 
Annahme des Finanzgerichts, 
dass hier bei der Vermietung von 
Lagerflächen durch bereitgestellte 
Container keine steuerfreie Ver-
mietung nach § 4 Nr. 12 UStG 
vorliegt. Etwas anderes könnte 
gelten, wenn die unternehmeri-
sche Tätigkeit in der Vermietung 
von Standplätzen auf Automärk-
ten (FG München, Urteil vom 30. 
Januar 2024, 5 K 1078/23, Rev. 
eingelegt, Az. beim BFH: V R 
4/24) oder Marktständen (BFH-Ur-
teil vom 13. Februar 2014, V R 
5/13) liegt.  

Auch die Finanzverwaltung nimmt 
die Betriebsvorrichtungen vom 
Grundstücksbegriff aus und grenzt 
diese von Gebäuden ab (vgl. Ab-
schn. 4.12.10 Satz 4 UStAE). So-
weit die Verwaltung hier auf das 
Bewertungsrecht verweist, ent-
spricht dies allerdings nicht einer 
zutreffenden unionsrechtskonfor-
men Auslegung, weil hier das 
deutsche Bewertungsrecht keine 
Rolle spielen darf.  

 

Vorlage an den EuGH zum Vor-
steuervergütungsverfahren 

FG Köln, Beschluss vom 14. Mai 
2025 – 2 K 227/23; Rs. beim EuG: 
T-880/25 

Das Verfahren ist vom EuGH an 
das EuG verwiesen worden, das 
damit erneut Gelegenheit hat, sich 
zu umsatzsteuerlichen Streitfra-
gen zu äußern. Hier geht es um 
Anforderungen an einen ord-
nungsgemäßen Vergütungsantrag 
eines in Polen ansässigen Bauun-
ternehmens.  
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Das FG führte in seinem Vor-
abentscheidungsersuchen aus, 
dass ein Vorsteuervergütungsan-
trag, der lediglich einen Datensatz 
mit der Zusammenfassung von 
Vorsteuerbeträgen aus 121 Rech-
nungen enthalte, und dem in Da-
teiform eine tabellarische Aufstel-
lung mit Angaben (Rechnungs-
nummer, Datum, Rechnungsbe-
trag, Umsatzsteuerbetrag) zu den 
insgesamt 121 Rechnungen bei-
gefügt sei, aus denen die Antrag-
stellerin die Vorsteuervergütung 
begehre, nicht den gesetzlichen 
Anforderungen von § 18 Abs. 9 
Satz 1 UStG in Verbindung mit 
§ 61 Abs. 1 und 2 UStDV genüge.  

Das FG Köln hat allerdings Zwei-
fel, ob sich im vorgenannten Fall 
die Versagung des Vergütungsan-
spruchs nach den nationalen 
Rechtsgrundlagen mit Unions-
recht vereinbaren lässt. Es legte 
daher dem EuGH folgende Fra-
gen vor: 

1. Sind Art. 7 i.V.m. Art. 8 Abs. 2 
sowie Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 
2008/9/EG zur Regelung der Er-
stattung der Mehrwertsteuer ge-
mäß der Richtlinie 2006/112/EG 
an nicht im Mitgliedstaat der Er-
stattung, sondern in einem ande-
ren Mitgliedstaat ansässige Steu-
erpflichtige, dahingehend 
auszulegen, dass für eine wirk-
same Antragstellung im elektroni-
schen Antragsverfahren ein be-
stimmtes, vom Mitgliedstaat der 
Erstattung vorgegebenes Daten-
satzformat für jede einzelne Rech-
nung vorliegen muss, alle nach 
Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 
2008/9/EG verlangten Rech-
nungsangaben in diesem Daten-
satzformat übermittelt worden sein 
müssen und eine Zusammenfas-
sung von Rechnungsangaben in 
einem Datensatz nicht zulässig 
ist? 

2. Ist ein elektronischer Erstat-
tungsantrag nach Art. 7 der Richt-
linie 2008/9/EG, zu dem an Stelle 
der Angaben für jede einzelne 
Rechnung im vom Mitgliedstaat 

der Erstattung vorgegebenen Da-
tensatzformat eine vom Antrag-
steller selbst erstellte, alle Anga-
ben gemäß Art. 8 Abs. 2 der 
Richtlinie 2008/9/EG enthaltende 
und auf elektronischem Wege an 
die Verwaltung des Mitgliedstaats 
der Erstattung übermittelte Auf-
stellung der Rechnungen, aus de-
nen die Erstattung begehrt wird, 
eingereicht wird, als formell voll-
ständig und im Sinne von Art. 15 
Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 
2008/9/EG als fristwahrend vorge-
legt zu betrachten und durch die 
Steuerverwaltung des Mitglied-
staats der Erstattung zu prüfen? 

 

NEUES VOM BMF 

Dauerhaft defizitär betriebene 
Einrichtungen 
BMF, Schreiben vom 20. Januar 
2026 – III C 2 - S 
7106/00069/003/117 

Bei dauerdefizitär betriebenen 
Einrichtungen ist nach dem BMF-
Schreiben festzustellen, ob eine 
wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, 
da hierfür das Erbringen einer 
Leistung gegen Entgelt allein nicht 
ausreiche. Ob eine wirtschaftliche 
Tätigkeit begründet wird und somit 
die Tätigkeit der nachhaltigen Er-
zielung von Einnahmen diene, er-
gebe sich aus dem Gesamtbild 
der Verhältnisse des Einzelfalls. In 
Fällen von dauerdefizitär betriebe-
nen Einrichtungen könne die wirt-
schaftliche Tätigkeit vorrangig wie 
folgt ermittelt werden: 

1. Vermutung einer nicht wirt-
schaftlichen Tätigkeit auf Grund 
der Kostendeckungsquote: 

Besteht im Rahmen der Gesamt-
betrachtung zwischen Einnahmen 
und Kosten ein deutliches Miss-
verhältnis (Asymmetrie) und somit 
eine unzureichende Kostende-
ckung, könne der erforderliche Zu-
sammenhang zwischen dem ge-
zahlten Betrag und der Erbringung 
der Leistung fehlen. Bei einer 

Kostendeckungsquote von bis zu 
3 Prozent werde daher widerleg-
bar davon ausgegangen, dass 
keine wirtschaftliche Tätigkeit des 
Leistenden vorliegt. Die Prüfung 
der Kostenunterdeckung beziehe 
sich jeweils auf die einzelne Tätig-
keit des Unternehmers. Dabei 
seien die Kosten um die erhalte-
nen Zuschüsse zu mindern. 
Nimmt der Unternehmer eine Tä-
tigkeit neu auf, sei auf die voraus-
sichtliche Kostendeckung abzu-
stellen. 

2. Widerlegung der Vermutung ei-
ner nicht wirtschaftlichen Tätigkeit 
nach Nr. 1: 

Die Vermutung der Annahme ei-
ner nicht wirtschaftlichen Tätigkeit 
nach Nr. 1 könne unter Berück-
sichtigung aller Umstände, unter 
denen die Tätigkeit erfolge, wider-
legt werden. Entspricht die Tätig-
keit des Leistenden den Umstän-
den, unter denen eine derartige 
Leistung gewöhnlich erbracht 
wird, und ist das Entgelt ange-
messen und allgemein (markt)üb-
lich, sei der unmittelbare Zusam-
menhang zwischen der erbrach-
ten Leistung und dem zu entrich-
tenden Gegenwert und damit eine 
wirtschaftliche Tätigkeit zu beja-
hen. In der gebotenen Gesamt-
würdigung seien neben dem Auf-
treten am Markt die Anzahl der 
Kunden sowie die Höhe der Ein-
nahmen zu berücksichtigen. 

3. Saldierung im Falle eines Zu-
schusses: 

Gewährt der Leistende dem Leis-
tungsempfänger einen Zuschuss, 
beispielsweise in Form eines Ver-
lustausgleiches, und soll die Ver-
mutung einer nicht wirtschaftli-
chen Tätigkeit widerlegt werden, 
sei eine Saldierung mit der Zah-
lung des Leistungsempfängers im 
Einzelfall zu prüfen. Eine Saldie-
rung sei insbesondere dann vor-
zunehmen, wenn eine rechtliche 
und tatsächliche Verknüpfung zwi-
schen Zahlungen des Leistungs-
empfängers an den Leistenden 
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und dem Zuschuss des Leisten-
den an den Leistungsempfänger 
hergestellt werden kann. Die Zah-
lungen müssten zwischen den 
identischen Parteien erfolgen. 

Bitte beachten Sie: 

Der Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass wurde entsprechend er-
gänzt. Die Grundsätze des BMF- 
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. 

Es wird jedoch nicht beanstandet, 
wenn der leistende Unternehmer 
im Falle einer Asymmetrie zwi-
schen Einnahmen und Kosten bis 
zum 31. Dezember 2027 – auch 
für Zwecke des Vorsteuerabzuges 
– von einer wirtschaftlichen Tätig-
keit ausgeht. 

Es wird ebenfalls nicht bean-
standet, wenn im Falle einer 
Asymmetrie zwischen Einnahmen 
und Kosten die Grundsätze dieses 
BMF-Schreibens erstmals auf 
Leistungen angewendet werden, 
deren zu Grunde liegende Ver-
träge nach der Veröffentlichung 
dieses BMF-Schreibens verlän-
gert oder neu abgeschlossen wer-
den und infolgedessen bis dahin – 
auch für Zwecke des Vorsteuerab-
zuges – von einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit ausgegangen werde. 

 

 

 

Jetzt reinhören: Umsatzsteuer-
Podcast „VAT to go“ – Folge 10 
– Unzutreffender Steuerausweis 
auf der Rechnung 

Ob und wann bei unzutreffenden 
Rechnungen eine Gefährdung des 
Steueraufkommens nach dem 
EuGH-Urteil vom 1. August 2025 
besteht und damit der § 14c UStG 
eingreift, ist von enormer Bedeu-
tung. In der aktuellen Folge des 
„VAT to go“-Podcasts erörtern Ka-
thrin Feil, Head of Indirect Tax bei 
KPMG, und Rainer Weymüller, 
ehemaliger Vorsitzender Richter 
am Finanzgericht München und 
Umsatzsteuer-Experte, wie der 
EuGH sein Urteil vom 1. August 
2025 begründet und welche ande-
ren Fälle des unzutreffenden 
Steuerausweises in der Praxis 
eine Rolle spielen können. Jetzt 
anhören. 

VAT to go – der Umsatzsteuer-
Podcast: Folge 10 – Unzutref-
fender Steuerausweis auf der 
Rechnung – KPMG on air | Po-
dcast on Spotify 

 

 

 

 

 

AUS ALLER WELT 

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

Die nachfolgenden und weitere 
Beiträge finden Sie hier. 

29 Jan – Sweden: New VAT de-
duction rules proposed for mixed 
activities 

26 Jan – Slovakia: Draft amend-
ment to VAT law 

20 Jan – Latvia: Tax card for 2026 

15 Jan – Spain: VAT-related com-
pliance for January and February 
2026 

13 Jan – Romania: Amendments 
to various direct and indirect 
taxes, new e-invoicing obligations  

 

VERANSTALTUNGEN 

Grundlagen der Umsatzsteuer 

Bringen Sie Ihr Wissen zur Um-
satzsteuer auf den neusten Stand 
– mit unserer dreiteiligen Schu-
lungsreihe „Grundlagen der Um-
satzsteuer“ – praxisnah und an-
schaulich.  

Mit unseren Expert:innen Micha-
ela Neumeyer, Bastian Liegmann 
und Christian Wotjak lernen Sie 
die Funktionsweise des Umsatz-
steuersystems und die Bedeutung 
von Grundbegriffen wie „Steuer-
barkeit“ und „Steuerpflicht“ ken-
nen, vertiefen Ihre Kenntnisse zur 
Umsatzsteuer im internationalen 
Warenverkehr und behandeln wei-
tere umsatzsteuerliche Aspekte, 
wie die Einordnung sonstiger Leis-
tungen und das Recht auf 

https://open.spotify.com/episode/14SH1yJoNrc0BUJIqhgb2g
https://open.spotify.com/episode/14SH1yJoNrc0BUJIqhgb2g
https://open.spotify.com/episode/14SH1yJoNrc0BUJIqhgb2g
https://open.spotify.com/episode/14SH1yJoNrc0BUJIqhgb2g
https://open.spotify.com/episode/14SH1yJoNrc0BUJIqhgb2g
https://open.spotify.com/episode/14SH1yJoNrc0BUJIqhgb2g
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
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Vorsteuerabzug sowie die kor-
rekte Rechnungsstellung.  

Jetzt anmelden und zeit- und orts-
unabhängig als Webcast-on-De-
mand anschauen – im Paket mit 
allen drei Teilen oder einzeln hier 
buchbar. 

 

NEU – Unser VAT News Talk 

Rainer Weymüller, Vorsitzender 
Richter a.D. am Finanzgericht 
München und Of-Counsel bei 
KPMG, und Dr. Oliver Buttenhau-
ser, Partner bei KPMG, werden 
künftig die Themen des Newslet-
ters nochmal „eine Stufe tiefer le-
gen“ und gemeinsam mit Ihnen 
die Auswirkungen auf die tägliche 
Praxis diskutieren. Merken Sie 
sich bereits jetzt die folgenden 
Termine vor: 23. April 2026, 
11. Juni 2026, 17. September 
2026, 19. November 2026 und 
18. Februar 2027 (jeweils von 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr).  

Hier können Sie sich direkt an-
melden: 
https://www.events.kpmg.de/vat
-news-talk  

Wir freuen uns auf den Aus-
tausch! 

 

Save the Date: Umsatzsteuer 
2026 – Hybride Jahrestagung 
 

Am 6. Mai 2026 ist es wieder so-
weit: Unsere Jahrestagung zur 
Umsatzsteuer bringt die wichtigs-
ten Neuerungen und Praxisfragen 
auf den Punkt – hybrid, für maxi-
male Flexibilität. 

Rainer Weymüller, Vorsitzender 
Richter a.D. am Finanzgericht 
München und Of-Counsel bei 
KPMG, wird neue Urteile des 

Europäischen Gerichtshofs, des 
Bundesfinanzhofs und der Finanz-
gerichte auf den Punkt bringen 
und hierzu Praxishinweise geben. 
Mathias Szabó aus dem Umsatz-
steuerreferat des Ministeriums der 
Finanzen NRW wird – in nicht 
dienstlicher Eigenschaft – berich-
ten, was die Finanzverwaltung 
derzeit beschäftigt.  

Mathias Szabó u.a. werden zu-
dem gemeinsam mit Vertreter:in-
nen aus Wirtschaft, Finanzverwal-
tung und Beratung zu aktuellen 
Themen diskutieren, unter ande-
rem zur E-Rechnung. Auch das 
Networking kommt nicht zu kurz. 

 

Jetzt anmelden! 

👉👉 Hier geht’s zur Anmeldung  

KPMG Umsatzsteuer 2026: Hyb-
ride Jahrestagung am 6. Mai 
2026. 

https://atlas.kpmg.com/de/de/tax-direct-services/wissensvertiefung/details2/schulungsreihe-grundlagen-und-praxisf%C3%A4lle-der-umsatzsteuer
https://www.events.kpmg.de/vat-news-talk
https://www.events.kpmg.de/vat-news-talk
https://www.events.kpmg.de/umsatzsteuer-2026-hybride-jahrestagung?doo_first_attendee_prefill=%7B%22Tracking%22:%22vatnl%22%7D
https://www.events.kpmg.de/umsatzsteuer-2026-hybride-jahrestagung?doo_first_attendee_prefill=%7B%22Tracking%22:%22vatnl%22%7D
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